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Vorbemerkungen 

Rechtsgrundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. I S 2808). 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 
132), letztmals geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 04.05.2017 (BGBl. I S. 1548). 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), letztmals geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet westlich der Hauptstraße“ (31-12) wird im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. Im vereinfachten Verfahren wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
über verfügbare umweltbezogene Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung der 
Umweltauswirkungen (Monitoring) nach § 4c BauGB abgesehen. 
 
Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet. 
 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
von FFH-Gebieten oder europäischen Vogelschutzgebieten. 
 

Anlass und Ziel der Planung 
 
 

Das Grundstück Dieselstraße 22 liegt in prominenter Lage am nördlichen Ortseingang von 
Echterdingen und bildet den Auftakt ins Stadtgebiet. Die frühere gewerbliche Nutzung des 
Grundstücks mit den Werkstätten und dem Verkauf von Automobilen wurde vor längerer Zeit 
aufgegeben und die Gebäude abgebrochen. Derzeit wird das Grundstück mit Flughafenparkern als 
Zwischennutzung gewerblich weiter genutzt. Diese Situation ist seitdem stadtbildprägend.  
 
Derzeit bestehen konkrete Planungen durch einen Investor für eine bauliche Entwicklung und 
Aufsiedlung des Areals. Die Stadt sieht hier das Potential, die bisherige Höhenfestsetzung von 15 m 
aufzugeben, um auch entlang der Hauptstraße Gebäude mit 20 m Höhe zu ermöglichen, die 
zukünftig den Auftakt für den Stadteingang Echterdingens setzen. Die Abstufung erfolgt dann im 

Bestandsgebiet und macht dort auch städtebaulich nach wie vor Sinn. 

 
Es soll ein moderner Gewerbe-Campus entstehen. Insbesondere zur Hauptstraße sollen bestehende 
Gebäudefluchten aufgenommen und so eine prägnante Raumkante gebildet werden. Der geplante 
Gewerbecampus soll von Südwesten erschlossen werden. 
 
Die Stadtverwaltung sieht nun mit der Aufsiedlung des sogenannten Brixner-Areals die Chance, den 
Stadteingang attraktiver zu gestalten. Bereits der Neubau des Moxy-Hotels, des Rewe-City-Marktes 
und die gegenüberliegenden Einzelhandelsbetriebe in der Ulmer Straße 2 setzen neue Maßstäbe für 
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die bestehenden Gewerbegebiete im Echterdinger Norden. 
 
Die Stadt hat die Absicht, die Aufsiedlung dieser Gewerbebrache mit höheren Gebäude zu 
ermöglichen.  Dafür muss die bisher bestehenden Höhenfestsetzungen sowie die Bezugshöhe 
(mittlere Geländehöhe) geändert werden. Die mittlere Geländehöhe ist auf Grund der 
Gebäudeabbrüche nicht mehr klar zu definieren. Es soll nun eine maximal Gebäudehöhe von 428,00 
Meter über Normalnull (ü.NN) festgesetzt werden.  
 

 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 BauGB für ein vereinfachtes Verfahren sind erfüllt: 
 
- Es wird kein Vorhaben vorbereitet oder begründet, dass einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. 
 
- Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in BauGB genannten Schutzgüter 
(Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes). Solche Gebiete sind hier nicht vorhanden. 
 
- Für die umgebende Bebauung - sowohl bestehend als auch erst künftig entstehend - sind mit der 
Änderung der Höhenfestsetzungen und der daraus folgenden Bebauung keine Nachteile oder 
Beeinträchtigungen zu erwarten. Auch die Grünordnungsplanung, die Eingriffsausgleichsbilanz und 
der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen werden von der Bebauungsplanänderung nicht berührt. 

 
Die Grundzüge des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet westlich der Hauptstraße“ (31-12) werden 
durch die geplante Teiländerung nicht berührt. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet westlich der Hauptstraße“ (31-12), in Kraft getreten am 26.03.1993/ 12.10.2007, 
werden durch die jetzt vorgesehene Teiländerung nicht berührt und gelten unverändert weiter. 
 
 
Leinfelden-Echterdingen, 12.09.2017 
 
 
 
Schwarz 
Leiter des Planungsamtes 

 

 


